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Verordnung 
zur Anpassung schulrechtlicher Vorschriften 

Vom 23. März 2022 

Artikel 1 

Änderung der Ausbildungsordnung Grundschule 

Auf Grund des § 52 Absatz 1 Satz 2 des Schulgesetzes 
NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), der 
zuletzt durch Artikel 1 Nummer 14 des Gesetzes vom 
29. Mai 2020 (GV. NRW. S. 358) geändert worden ist, 
verordnet das Ministerium für Schule und Bildung mit 
Zustimmung des für Schulen zuständigen Ausschusses: 

Die Ausbildungsordnung Grundschule vom 23. März 
2005 (GV. NRW. S. 269), die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 1. Mai 2021 (GV. NRW. S. 449) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Absatz 3 Satz 4 Nummer 5 wird das Wort „Mut
tersprache" durch das Wort „Herkunftssprache" er
setzt. 

2. In § 3 Absatz 4 wird das Wort „Muttersprache" durch 
das Wort „Herkunftssprache" und das Wort „mutter
sprachlicher" durch das Wort „herkunftssprachlicher" 
ersetzt. 

3. In der Anlage wird das Wort „Muttersprachlicher" 
durch das Wort „Herkunftssprachlicher" ersetzt. 

Artike l 2 

Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung Sekundarstufe I 

Auf Grund des § 52 Absatz 1 Satz 2 des Schulgesetzes 
NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), der 
zuletzt durch Artikel 1 Nummer 14 des Gesetzes vom 
29. Mai 2020 (GV. NRW. S . 358) geändert worden ist , 
verordnet das Ministerium für Schule und Bildung mit 
Zustimmung des für Schulen zuständigen Ausschusses: 

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I 
vom 2. November 2012 (GV. NRW. S. 488) , die zuletzt 
durch Artikel 2 der Verordnung 1. Mai 2021 (GV. NRW. 
S . 449) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In der Anga be zu § 5 wird die Angabe „Mutter
sprache" durch die Angabe „Herkunftssprache" 
ersetzt. 

b) In der Angabe zu § 40 wird die Angabe „Haupt
schulabschluss" durch die Angabe „Erster Schul
abschluss" ersetzt. 

c) In der Angabe zu § 41 wird die Angabe „Haupt
schulabschluss nach Klasse 10" durch die Angabe 
,,Erweiterter Erster Schulabschluss" ersetzt. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absa tz 1 wird wie folgt gefass t: 

,,(1) Die Aufnahme in die Klasse 5 einer Schule 
der Sekundarstufe I setzt grundsätzlich ein Ver
setzungszeugnis der bisher besuchten Grund
schule oder einer Förderschule voraus, die nach 
den Unterrichtsvorgaben für die Grundschule 
unterrichtet . Die Anmeldung erfolgt bis spä tes
tens zum letzten Tag des Anmeldeverfahrens un
ter Vorlage des Halbjahreszeugnisses der Klasse 4 
einschließlich der Empfehlung für die Schulform. 
Wollen die Eltern ihr Kind an einer Schule ei ner 
Schulform anmelden, für di e es keine und auch 
keine eingeschränkte Schulformempfehlung er
halten hat, nehmen sie während des Anmelde
verfahrens an einem Ber a tungsgespräch der 
weiterführenden Schule teil. Dabei werden insbe
sondere die Möglichkeiten dieser Schule zur indi
viduellen Förderung des Kindes in den Bereichen 
erörtert, di e zur fehlenden Empfehlung geführt 
haben. Danach entscheiden die Eltern über den 
weiteren Bildungsgang ihres Kindes in der Se
kundarstufe I." 

b) In Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 wird das Wort 
,, Muttersprache" durch das Wort „Herkunftsspra
che" ersetzt. 

3. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift, in Absatz 1 Satz 1 und 2 und 
in Absatz 2 Satz 1 wird jeweils das Wort „Mutter
sprache" durch das Wort „Herkunftssprache" er
setzt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Mutterspra
che" durch das Wort „Herkunftssprache" sowie 
das Wort „muttersprachlicher" durch das Wort 
,, herkunftssprachlicher" ersetzt. 

4. In § 6 Absatz 6 Satz 3 wird das Wort „Mutterspra
che" durch das Wort „Herkunftssprache" ersetzt. 

5. § 14 Absa tz 3 wird wie folgt gefasst: 

,, (3) Die Klasse 10 wird in zwei Formen geführt: 

1. Klasse 10 'fyp A, die zum Erwerb des Erweiterten 
Ersten Schulabschlusses führt und 

2. Klasse 10 'fyp B, die zum Erwerb des Mittleren 
Schulabschlusses (Fachoberschulreife) führt. Die 
Schule kann mit Zustimmung der Schulkonferenz 
unter Wahrung der Anspruchsebenen in der 
Klasse 10 eine andere Orga nisa tionsform wählen, 
die gemäß den unterrichtlichen Vorgaben den Er
werb des Erweiterten Ersten Schulabschlusses 
und den Erwerb des Mittleren Schulabschlusses 
(Fachoberschulreife) ebenso ermöglicht, wenn 
dies aus organisatorischen Gründen erforderlich 
ist." 

6. In § 24 Absatz 2 werden die Wörter „Hauptschulab
schluss nach Klasse 10" durch die Wörter „Erweiter
ten Ersten Schulabschluss" und das Wort „mittle
ren" durch das Wort „Mittleren" ersetzt. 

7. In § 28 Absatz 2 wird das Wort „Hauptschulab
schlusses" durch die Wörter „Ersten Schulabschlus
ses" ersetzt. 

8. § 30 Absatz 1 wird wie folgt geä ndert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Der Erweiterte Erste Schulabschluss und der 
Mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) 
werden in Klasse 10 der Hauptschule, der Real
schule, der Gesamtschule, der Sekundarschule 
und des Gymnasiums mit neunjährigem Bil
dungsgang nach einem Abschlussverfahren er
worben." 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

9. Die §§ 39, 40 und 41 werden wie folgt gefasst: 

,,§ 39 
Wi ederholung de r Klasse 10 

Wer als Schülerin oder Schüler 

1. der Hauptschule , Klasse 10 'fyp A den Erweiter
ten Ersten Schulabschluss , 

2. der Ha uptschule, Kla sse 10 'fyp B den Mittleren 
Sch ula bschl uss (Fachobersch ulreife) , 

3. der Realschule den Mittleren Schulabschluss 
(Fachoberschulreife) , 

4. des Gymnasiums mit neunjährigem Bildungs
gang den Mittleren Schulabschluss (Fachober
schulreife) oder die Versetzung in die gymnasiale 
Oberstufe, 

5. der Gesamtschule den Erweiterten Ersten Schul
abschluss oder den angestrebten Mittl eren 
Schula bschluss (Fachoberschulreife), 

6. der Sekundarschule nach § 20 Absatz 5 oder 6 
den Erweiterten Ersten Schulabschluss oder den 
angestrebten Mittleren Schulabschluss (Fach
oberschulreife), 

7. der Sekundarschule nach § 20 Absatz 8 Num
mer 1 im Bildungsgang der Hauptschule den Er
weiterten Ersten Schulabschluss oder den ange
strebten Mittleren Schulabschluss (Fachober
schulreife) , 
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8. der Sekundarschule nach § 20 Absatz 8 Num
mer 1 im Bildungsga ng der Realschule den Mitt
leren Schulabschluss (Fachoberschulreife), 

9. der Sekundarschule nach § 20 Absatz 8 Num
mer 1 im Bildungsga ng des Gymnasiums die Be
rechtigung zum Besuch der gymnasialen Ober
stufe oder 

10. de r Sekundarschule nach § 20 Absatz 8 N um
mer 2 den Erweiterten Ersten Schula bschluss 
oder den angestrebten Mittleren Schula bschluss 
(Fachoberschulreife) nicht erreicht ha t , ka nn die 
Klasse 10 einmal wiederholen und nimmt da
nach erneut a n der Prüfung teil. Die §§ 2 und 24 
bleiben unberührt. 

§ 40 
Erste r Schulabschluss 

(1) Für das Verfahren bei der Vergabe des Ersten 
Schula bschlusses gilt ~ 50 des Schulgesetzes NRW 
entsprechend ; ein Abschlussverfa hren nach dem Ab
schnitt 5 di eser Verordnung fi ndet nicht sta tt. 

(2) Eine Schülerin oder e in Schüler der Ha uptschule 
oder des Bildungsga ngs der Hauptschule der Sekun
darschule nach § 20 Absa tz 8 Nummer 1 erwirbt mi t 
der Versetzung in die Klasse 10 den Ersten Schulab
schluss . 

(3) Eine Schülerin oder ein Schüler der Gesamt
schule oder Sekunda rschule nach § 20 Absa tz 5 oder 
6 erwirbt mit der Versetzung in die Klasse 10 den 
Ersten Schul a bschluss , wenn d ie Versetzungsa nfor
derungen der Hauptschule gemäß den §§ 22 Ab
satz 1, 25 Absatz 1 und 2 erfüllt sind . 

(4) Eine Schülerin oder e in Schüler der Realschule, 
des Gymnasiums und der Bildungsgänge der Real
schule oder des Gymnas iums der Sekundarschule 
nach § 20 Absatz 8 Nummer 1 oder der Bildungs
gänge der Sekundarschule nac h § 20 Absatz 8 Num
mer 2 erwirbt am Ende der Klasse 9 mit der Ve rset
zung den Ersten Schulabschluss. Im Fa ll der Nicht
versetzung erwirbt die Schülerin oder der Schüler 
diesen Abschluss, wenn sie oder er die Versetzungs
anforderungen der Hauptschule gemäß den §§ 22 
Absa tz 1, 25 Absa tz 1 und 2 erfüllt. 

§ 41 
Erwe iterter E rster Schulabschluss 

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler der Ha upt
schule, der Realschul e, des Gymnasiums mit neun
jährigem Bildungsga ng, der Sekundarschule oder 
der Gesamtschule erwirbt nach dem Abschlussver
fa hren am Ende der Klasse 10 den Erweiterten Ers
ten Schula bschluss, wenn sie oder er die Verset
zungsa nforderungen gemäß den §§ 22 Absa tz 1, 25 
Absatz 1 und 2 erfü ll t. In Klasse 10 'fyp A der 
Hauptschule und in der Sekundarschule nach § 20 
Absatz 8 Nummer 1 werden die Leistungen in den 
Lernbereichen Wirtschaft und Arbeitswelt sowie Na
turwissenschaften jeweils zu einer Gesamtnote zu
sammengefasst und der Fächergruppe Deutsch und 
Mathematik zugeordnet . In der Gesamtschule und 
der Sekundarschule nach § 20 Absatz 5, 6 und 8 
Nummer 2 werden die Leistungen in dem Lernbe
reich Na turwissenschaften zu einer Gesa mtnote zu
sa mmengefa sst und der Fächergruppe Deutsch und 
Mathematik zugeordnet. 

(2) Eine Schülerin oder e in Schüler des Gymnas i
ums mit achtj ährigem Bildungsgang erwirbt den Er
weite1-ten Ersten Schula bschluss nach Maßgabe der 
Verordnung über den Bildungsga ng und d ie Abitur
prüfung in der gymnasialen Oberstufe ." 

10. In § 42 Absa tz 1 Sa tz 1, Absa tz 2 und 3 Sa tz 1 sowie 
in § 43 Absatz 1 Sa tz 1 und Absatz 4 Satz 1 wird je
weils das Wort „mittleren" durch das Wort „Mittle
ren" ersetzt . 

11. § 4 7 wird wie fo lgt geä ndert : 

a ) In Absatz 4 Sa tz 1 wird das Wort „Hauptschula b
schluss" durch di e Wörter „Ersten Schula b
schluss" ersetzt . 

b) In Absatz 5 werden die Wörter „des Ha uptschul
a bschlusses nach Klasse 10" durch die Wörter 
,,des Erweiterten Ersten Schulabschlusses" er
setzt . 

12 . In den Anlagen 1, l a, 2, 2a , 3a , 3b, 3c, 3d , 4 , 4a, 5, 6, 7, 
7a, 8, 8a, 9 und 9a zu di eser Verordnung wird das 
Wort „muttersprachlicher " durch das Wort „her
kunftssprachlicher " ersetzt. 

Artike l 3 

Änderung der Verordnung über den Bildungsga ng und 
die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe 

Auf Grund des § 52 Absa tz 1 Sa tz 2 des Schulgesetzes 
NRW vom 15. Februa r 2005 (GV. NRW. S . 102), der zu
letzt d urch Artikel 1 Nu mmer 14 des Gesetzes vom 
29 . Mai 2020 (GV. NRW. S. 358) geä ndert worden ist, ver
ordnet das Ministerium fü r Schule und Bildung mit Zu
stimmung des für Schulen zustä ndigen Ausschusses: 

Die Verordnung über den Bil dungsgang und die Abitur
prüfung in der gymnasialen Oberstufe vom 5. Oktober 
1998 (GV. NRW. S. 594) , die zuletzt durch Ar tikel 1 der 
Verordnung vom 17. November 2021 (GV. NRW. S . 1239) 
geä ndert worden ist , wird wie fo lgt geändert: 

1. In § 11 Absatz 2 Num mer 2 Sa tz 4 wird das Wort 
,,Muttersprache" durch das Wort „Herkunftssprache" 
ersetzt. 

2. § 40 Absa tz 2 wird wie fo lgt gefa sst: 

,, (2) Schülerinnen und Schüler, die n icht über den 
en tsprechenden Abschluss verfügen , erwerben am 
Ende der Einführungsphase der gymnasialen Ober
stufe den Erweite1-ten Ersten Schulabschluss, wenn 
die Voraussetzungen gemäß den §§ 22 Absatz 1, 25 
Absatz 1 und 2 der Ausbildungs- und Pr üfungsord
nung Sekundarstufe I erfüllt sind . Der Mittlere Schul
a bschluss (Fachober schulreife) wird ihnen zuerka nnt, 
wenn sie am Ende der Einführungsphase der gymna
sia len Oberstufe die Versetzungsanforderungen gemä ß 
§ 22 Absa tz 1 und § 26 der Ausbildungs- und P rü
fu ngsordnung Sekundarstufe I erfüllen." 

Artike l 4 
Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung Berufskolleg 

Auf Grund des § 52 Absa tz 1 Sa tz 2 des Schulgesetzes 
NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), der 
zuletzt durch Artikel 1 Nummer 14 des Gesetzes vom 
29 . Mai 2020 (GV. NRW. S . 358) geä ndert worden ist, 
verordnet das Ministerium fü r Schule und Bildung mit 
Zustimmung des für Schulen zuständigen Ausschusses: 

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg 
vom 26. Mai 1999 (GV. NRW. S. 240 , ber. 2000 S . 563 und 
2001 S . 766) , d ie zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 24. November 202 1 (GV. NRW. S. 1339) geändert 
worden ist , wird wie folgt geä nde1-t: 

1. In § 8 Absatz 3 Sa tz 3 wird das Wort „Muttersprache" 
durch das Wo1-t „Herkun ftss prache" ersetzt. 

2. In § 29 wird in der Anlagenbezeichnung zu Anlage B 
jeweils das Wort „mittleren" d urch das Wort „Mi ttle
ren" ersetzt . 

3. Anlage A wird wie folgt geändert : 

a ) § 2 Absa tz 1 wird wie folgt gefa sst: 

,, (1 ) Die Fachklassen des dua len Systems der Be
rufsausbildung vermi tteln Schülerinnen und Schü
lern im Rahmen des schulischen Teils der Berufs
ausbildung die erforderli chen Kenntnisse, Fähig
keiten und Fertigkeiten gemäß § 1 Absa tz 3 BBiG 
verbunden mit dem Berufsschula bschluss. In ei
nem anerka nnten Ausbildungsberuf wird mit dem 
Berufsschulabschl uss der Erweiterte Erste Schul
ab schluss erworben. Der Erwerb des Mittleren 
Schula bschlusses (Fachoberschulreife ), der Erwerb 
der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen 
Oberstufe und der Erw r b der Fachhochschulreife 
werden ermöglicht. In Berufen nach § 66 BBiG 
und § 42m HwO wird mit dem Berufsschula b
schluss der Erste Schul a bschluss erwor ben." 
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b) In§ 9 Absatz 4 Satz 1 und § 11 Satz 1 wird jeweils 
das Wort „mittleren" durch das Wort „Mittleren" 
ersetzt. 

c) In § 18 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „eines 
dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Ab
schlusses" durch die Wörter „des Ersten Schulab
schlusses" ersetzt. 

d) In der Anlage A 1.4 wird im Text zur Fußnote 1 das 
Wort „Muttersprachliche" durch das Wort „her
kunftssprachliche" ersetzt. 

4. Anlage B wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift der Anlage B wird das Wort 
,,mittleren" durch das Wort „Mittleren" ersetzt. 

b) § 2 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 2 
Aufbau 

Die Berufsfachschule umfasst 

1. einjährige vollzeitschulische Bildungsgänge, die 
berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig
keiten und den Erweiterten Ersten Schulab
schluss vermitteln, 

2. einjährige vollzeitschulische Bildungsgänge, die 
berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig
keiten und den Mittleren Schulabschluss (Fach
oberschulreife), der mit der Berechtigung zum 
Besuch der gymnasialen Oberstufe verbunden 
sein kann, vermitteln und 

3. zweijährige vollzeitschulische Bildungsgänge, 
die einen Berufsabschluss nach Landesrecht 
und den Erweiterten Ersten Schulabschluss 
oder den Mittleren Schulabschluss (Fachober
schulreife), der mit der Berechtigung zum Be
such der gymnasialen Oberstufe verbunden sein 
kann, vermitteln; diese können bei entsprechen
der zeitlicher Verlängerung auch als Teilzeitbil
dungsgänge angeboten werden." 

c) § 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 1 werden die Wörter „Hauptschul
abschluss oder einen gleichwertigen Ab
schluss" durch die Wörter „Ersten Schulab
schluss" ersetzt. 

bb) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Haupt
schulabschluss nach Klasse 10 oder einen 
gleichwertigen Abschluss" durch die Wörter 
,,Erweiterten Ersten Schulabschluss" ersetzt. 

cc) In Absatz 3 werden die Wörter „Hauptschul
abschluss oder einen gleichwertigen Ab
schluss" durch die Wörter „Ersten Schulab
schluss" ersetzt. 

dd) In Absatz 5 wird das Wort „mittlerem" durch 
das Wort „Mittlerem" ersetzt. 

d) In § 6 Absatz 1 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort 
,,mittleren" durch das Wort „Mittleren" ersetzt . 

e) § 7 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 7 
Abschlussbedingungen 

(1) Berufliche Kenntnisse in Bildungsgängen ge
mäß § 2 Nummer 1 erwirbt, wer die Leistungsan
forderungen nach § 13 Allgemeiner Teil erfüllt hat. 
Mit dem Erwerb der beruflichen Kenntnisse, Fä
higkeiten und Fertigkeiten wird der Erweiterte 
Erste Schulabschluss erworben. 

(2) Berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig
keiten in Bildungsgängen gemäß § 2 Nummer 2 er
wirbt, wer die Leistungsanforderungen nach § 13 
Allgemeiner Teil erfüllt hat. Mit dem Erwerb der 
beruflichen Kenntnisse wird der Mittlere Schulab
schluss (Fachoberschulreife) erworben, der mit der 
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Ober
stufe verbunden sein kann. 

(3) In den Bildungsgängen gemäß § 2 Nummer 3 
erwirbt 

1. den Erweiterten Ersten Schulabschluss, wer die 
Leistungsanforderungen nach § 13 Allgemeiner 
Teil erfüllt hat und Grundkurse nach § 6 Ab
satz 1 Satz 1 besucht hat; 

2. den Erweiterten Ersten Schulabschluss, wer bei 
höchstens zwei mangelhaften Leistungen in 
mindestens einem anderen Fach eine mindes
tens befriedigende Leistung erzielt hat, sofern 
die für den Erwerb des Mittleren Schulab
schlusses erforderlichen Kurse gemäß § 6 Ab
satz 1 Satz 1 besucht wurden; 

3. den Mittleren Schulabschluss (Fachoberschul
reife), wer die Leistungsanforderungen der 
Jahrgangsstufe nach § 13 Allgemeiner Teil er
füllt hat, sofern die für den Erwerb des Mittle
ren Schulabschlusses erforderlichen Kurse ge
mäß § 6 Absatz 1 Satz 1 besucht wurden. 

(4) Mit dem Erwerb des Mittleren Schulabschlus
ses (Fachoberschulreife) wird die Berechtigung 
zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erworben, 
wenn 

1. in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Ma
thematik und Englisch mindestens gute Leis
tungen oder 

2. in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Ma
thematik und Englisch und in drei weiteren Fä
chern mindestens befriedigende Leistungen er
zielt wurden. 

Ausreichende Leistungen in nicht mehr als einem 
der Fächer Deutsch/Kommunikation, Mathematik 
und Englisch können durch mindestens gute Leis
tungen in einem anderen dieser Fächer ausgegli
chen werden. 

(5) Der Berufsabschluss in Bildungsgängen gemäß 
§ 2 Nummer 3 wird durch eine Abschlussprüfung 
erworben. 

(6) Schülerinnen und Schüler, die mit einer nach 
Klasse 9 des Gymnasiums erworbenen Berechti
gung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe in 
einen Bildungsgang nach § 2 Nummer 2 aufge
nommen worden sind, erwerben am Ende des Bil
dungsgangs den Erweiterten Ersten Schulab
schluss, wenn die Leistungen 

1. in nicht mehr als einem der Fächer Deutsch/ 
Kommunikation, Mathematik und in einem der 
übrigen Fächer mangelhaft sind oder 

2. in höchstens zwei Fächern außer Deutsch/Kom-
munikation und Mathematik mangelhaft sind. 

(7) Schülerinnen und Schüler, die mit einer nach 
Klasse 9 des Gymnasiums erworbenen Berech
tigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe in 
einen Bildungsgang nach § 2 Nummer 3 aufge
nommen worden sind, erwerben mit der Versetzung 
in die zweite Jahrgangsstufe den Mittleren Schul
abschluss (Fachoberschulreife) , sofern die für den 
Erwerb des Mittleren Schulabschlusses erforder
lichen Kurse gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 besucht 
wurden. Sie erwerben am Ende der ersten Jahr
gangsstufe den Erweiterten Ersten Schulabschluss, 
wenn die Leistungen 

1. in nicht mehr als einem der Fächer Deutsch/ 
Kommunikation, Mathematik und in einem der 
übrigen versetzungsrelevanten Fächer mangel
haft sind oder 

2. in höchstens zwei versetzungsrelevanten Fä
chern außer Deutsch/Kommunikation und Ma
thematik mangelhaft sind." 

f) In § 9 Absatz 2 werden die Wörter „dem Haupt
schulabschlusses nach Klasse 10 gleichwertigen 
Abschlusses" durch die Wörter „Erweiterten Ers
ten Schulabschlusses" und das Wort „mittleren" 
durch das Wort „Mittleren" ersetzt. 

g) In § 16 Absatz 2 wird das Wort „Hauptschulab
schlusses" durch die Wörter „Ersten Schulab
schlusses" ersetzt. 
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h) In der Anlage Bl werden in der Tabellenüber
schrift die Wörter „ein dem Hauptschulabschluss 
nach Klasse 10 gleichwertiger Abschluss" durch 
die Wörter „der Erweiterte Erste Schulabschluss" 
ersetzt. 

i) In den Anlagen B2 und B3 wird in der Tabellen
überschrift jeweils das Wort „mittlerer" durch das 
Wort „Mittlerer" ersetzt. 

5. Anlage C wird wie folgt geändert: 

a) § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „mittleren" durch das 
Wort „Mittleren" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „einen dem 
Hauptschulabschluss nach Klasse 10 gleich
wertigen Abschluss" durch die Wörter „den 
Erweiterten Ersten Schulabschluss" ersetzt. 

b) In § 5 Absatz 1 Satz 1 und § 11 Absatz 1 wird je
weils das Wort „mittleren" durch das Wort „Mittle
ren" ersetzt . 

6. § 1 Absatz 3 der Anlage D wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort „mittleren" durch das Wort 
,, Mittleren" ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „einen dem Haupt
schulabschluss nach Klasse 10 gleichwertigen Ab
schluss" durch die Wörter „den Erweiterten Ersten 
Schulabschluss" ersetzt. 

7. In § 6 Absatz 1, § 26b, § 28 Absatz 1 Satz 1 und § 40 
der Anlage E wird jeweils das Wort „mittleren" durch 
das Wort „Mittleren" ersetzt. 

Artikel 5 
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

Weiterbildungskolleg 

Auf Grund des § 52 Absatz 1 Satz 2 des Schulgesetzes 
NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) , der zu
letzt durch Artikel 1 Nummer 14 des Gesetzes vom 
29. Mai 2020 (GV. NRW. S. 358) geändert worden ist, 
verordnet das Ministerium für Schule und Bildung mit 
Zustimmung des für Schulen zuständigen Ausschusses: 

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung Weiterbildungs
kolleg vom 23. Februar 2000 (GV. NRW. S. 290, ber. 
S. 496), die zuletzt durch Artikel 5 der Verordnung vom 
1. Mai 2021 (GV. NRW. S. 449) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift des 3. Abschnittes und 2. Unter
abschnittes wird das Wort „mittleren" durch das 
Wort „Mittleren" ersetzt. 

b) Die Angabe zu § 60 wird wie folgt gefasst: 

,,Erster Schulabschluss, Erweiterter Erster Schul
abschluss, Mittlerer Schulabschluss (Fachober
schulreife)". 

2. In § 16 Absatz 3 Satz 2, § 22 Absatz 4 und 5 Satz 1 
und § 36 Absatz 7 Satz 1 wird jeweils das Wort „Mut
tersprache" durch das Wort „Herkunftssprache" er
setzt. 

3. In § 22 Absatz 2 wird in der Tabelle das Wort „Haupt
schulabschluss" durch die Wörter „Erster Schulab
schluss", werden die Wörter „Hauptschulabschluss 
nach Kl. 10" durch die Wörter „Erweiterter Erster 
Schulabschluss" und wird das Wort „mittlerer" je
weils durch das Wort „Mittlerer" ersetzt. 

4. In § 23 Absatz 2 wird das Wort „Hauptschulab
schluss" durch die Wörter „Ersten Schulabschluss" 
ersetzt. 

5. In § 28 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „mittlere" 
durch das Wort „Mittlere" ersetzt. 

6. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Hauptschulab
schluss" durch die Wörter „Erste Schulabschluss" 
ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Haupt
schulabschluss nach Klasse 10" durch die Wörter 
,,Erweiterte Erste Schulabschluss" ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Hauptschulab
schluss gemäß Absatz l" durch die Wörter 
,, Ersten Schulabschluss" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Sekundarab
schluss I - Hauptschulabschluss nach Klasse 
10 -" durch die Wörter „Erweiterten Ersten 
Schulabschluss" ersetzt. 

7. § 60 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 60 
Erster Schulabschluss, 

Erweiterter Erster Schulabschluss, 
Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife) 

Studierende, die einen Bildungsgang vor Beginn der 
Qualifikationsphase verlassen, kann frühestens nach 
zwei Semestern auf Antrag der Erste Schulabschluss 
oder der Erweiterte Erste Schulabschluss zuerkannt 
werden . Für die Zuerkennung gilt § 30 entsprechend. 
Mit der Zulassung zur Qualifikationsphase wird auf 
Antrag der Mittlere Schulabschluss (Fachoberschul
reife) zuerkannt. Die Abschlüsse können auch dann 
zuerkannt werden, wenn sie bereits früher an anderen 
Einrichtungen erworben wurden." 

8. In § 1 Absatz 3, § 5 Absatz 3 Satz 1, § 6 Absatz 1 
Satz 1, § 11 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1, der 
Überschrift zum 2. Unterabschn itt des 3. Abschnittes, 
§ 25 Satz 1 und § 34 Absatz 4 Satz 1 wird jeweils das 
Wort „mittleren" durch das Wort „Mittleren" ersetzt. 

Artikel 6 
Änderung der Ausbildungsordnung 

sonderpädagogische Förderung 

Auf Grund des § 10 Absatz 6, § 19 Absatz 8, § 52 Ab
satz 1 Satz 2 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 
2005 (GV. NRW. S. 102) , von denen § 52 Absatz 1 Satz 2 
zuletzt durch Artikel 1 Nummer 14 des Gesetzes vom 
29. Mai 2020 (GV. NRW. S. 358) geändert und § 19 Ab
satz 8 durch Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe e des Geset
zes vom 5. November 2013 (GV. NRW. S. 618) neu gefasst 
worden ist, verordnet das Ministerium für Schule und 
Bildung mit Zustimmung des für Schulen zuständigen 
Ausschusses: 

Die Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung 
vom 29. April 2005 (GV. NRW. S. 538, ber. S. 625), die 
zuletzt durch Verordnung vom 1. Juli 2016 (GV. NRW. 
S . 628) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift werden die Wörter „Schule für 
Kranke" durch das Wort „Klinikschule" ersetzt. 

2. Die Inhaltsübersicht wird wie fo lgt geändert: 

a) Die Angabe zum Dritten Teil wird wie folgt ge
fasst: 

„Dritter Teil 
Klinikschule". 

b) In der Angabe zu § 47 werden die Wörter „Schule 
für Kranke" durch das Wort „Klinikschule" er
setzt. 

3. In § 2 Absatz 1 Nummer 3 werden die Wörter „Schu
len für Kranke" durch das Wort „Klinikschulen" er
setzt. 

4. In§ 29 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Hauptschulab
schluss" durch die Wörter „Ersten Schulabschluss" 
ersetzt. 

5. In § 35 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Haupt
schulabschluss (nach Klasse 9)" durch die Wörter 
,,Ersten Schulabschluss" ersetzt. 

6. In § 36 Absatz 2 wird das Wort „Hauptschulab
schluss" durch die Wörter „Ersten Schulabschluss" 
ersetzt. 

7. In der Überschrift des Dritten Teils , der Überschrift 
zu § 47 und in § 47 Absatz 1 bis 4 werden jeweils die 
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Wörter „Schule für Kranke" durch das Wort „Klinik
schule" ersetzt. 

Artikel 7 
Änderung der Verordnung über die Externenprüfung 

zum Erwerb der Abschlüsse der Sekundarstufe I 

Auf Grund des § 52 Absatz 2 des Schulgesetzes NRW 
vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) , der zuletzt 
durch Artikel 1 Nummer 35 Buchstabe b des Gesetzes 
vom 27. Juni 2006 (GV. NRW. S. 278) geändert worden ist, 
verordnet das Ministerium für Schule und Bildung mit 
Zustimmung des fü r Schulen zuständigen Ausschusses: 

Die Verordnung über die Externenprüfung zum Erwerb 
der Abschlüsse der Sekundarst ufe I vom 22. Oktober 
2007 (GV. NRW. S. 426) , die zuletzt durch Artikel 5 der 
Verordnung vom 22. Mai 2019 (GV. NRW. S. 229) geän
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,, (1) Durch die Externenprüfung wird festgestellt, ob 
der Bewerberin oder dem Bewerber 

a) der Erste Schulabschluss, 

b) der Erweiterte Erste Schulabschluss oder 

c) der Mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) 

zuerkannt werden kann." 

2. § 2 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,, (1) Die Prüfungsanforderungen für den Erwerb des 
Ersten Schulabschlusses orientieren sich an den 
Kernlehrplänen für die Hauptschul e. Die Prüfungsan
forderungen für den Erwerb des Erweiterten Ersten 
Schulabschlusses orientieren sich an den Kompetenz
erwartungen der Kernlehrpläne für die Hauptschule 
am Ende der Jahrgangsstufe 10. Die Prüfungsanforde
rungen für den Erwerb des Mittleren Schulabschlus
ses (Fachoberschulreife) orientieren sich an den Kom
petenzerwartungen der Kernlehrpläne der Haupt
schule, Realschule und Gesamtschule am Ende der 
Jahrgangsstufe 10." 

3. § 10 wird w ie folgt geändert : 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Hauptschulab
schlusses" durch die Wörter „Ersten Schulab
schlusses" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Haupt
schulabschlusses nach Klasse 10" durch die Wörter 
,,Erweiterten Ersten Schulabschlusses" ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Haupt
schulabschlusses oder des Hauptschulabschlusses 
nach Klasse 10" durch die Wörter „Ersten Schul
abschlusses oder des Erweiterten Ersten Schulab
schlusses" ersetzt . 

d) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „mittleren" durch 
das Wort „Mittleren" ersetzt. 

4. § 11 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Die Bearbeitungsdauer für die Arbeiten zum Er
werb des Erweiterten Ersten Schulabschlusses und 
zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses (Fach
oberschulreife) richtet sich nach den Vorgaben des Mi
nisteriums zum Abschlussverfahren gemäß §§ 30ff. 
der Ausbildungs- und Prüfungso rdnung Sekundar
stufe I. Für den Ersten Schulabschluss gelten die Vor
gaben zum Erweiterten Ersten Schulabschluss ent
sprechend." 

5. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Hauptschulab
schlusses oder zum Erwerb des Hauptschulab
schlusses nach Klasse 10" durch die Wörter „Ers
ten Schulabschlusses oder zum Erwerb des Erwei
terten Ersten Schulabschlusses" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird das Wort „mittl eren" durch das 
Wort „Mittleren" ersetzt. 

6. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „Hauptschulabschlus
ses" durch die Wörter „Ersten Schulabschlusses" 
ersetzt . 

b) In Absatz 2 wird das Wort „mittleren" durch das 
Wort „Mittleren" ersetzt. 

c) In Absatz 3 werden das Wort „mittleren" durch das 
Wort „Mittleren" und die Wörter „Hauptschulab
schluss nach Klasse 10" durch die Wörter „Erwei
terte Erste Schulabschluss" ersetzt. 

Artikel 8 
Änderung der Externen-Prüfungsordnung Berufskolleg 

Auf Grund des § 52 Absatz 2 des Schulgesetzes NRW 
vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) , der zuletzt 
durch Artikel 1 Nummer 35 Buchstabe b des Gesetzes 
vom 27. Juni 2006 (GV. NRW. S. 278) geändert worden ist, 
verordnet das Ministerium für Schule und Bildung mit 
Zustimmung des für Schulen zuständigen Ausschusses : 

In § 1 Nummer 1 und 2 der Externen-Prüfungsordnung 
Berufskolleg vom 26. Mai 1999 (GV. NRW. S. 221) , die zu
letzt durch Artikel 10 der Verordnung vom 1. Mai 2021 
(GV. NRW. S. 449) geändert worden ist, wird jeweils das 
Wort „mittleren" durch das Wort „Mittleren" ersetzt. 

Artikel 9 
Änderung der Verordnung über den Erwerb von 

Abschlüssen der Sekundarstufe I an Waldorfschulen 

Auf Grund des § 52 des Schulgesetzes NRW vom 15. Fe
bruar 2005 (GV. NRW. S. 102), der zuletzt durch Artikel 1 
Nummer 14 des Gesetzes vom 29. Mai 2020 (GV. NRW. 
S. 358) geändert worden ist , verordnet das Ministerium 
für Schule und Bildung mit Zustimmung des für Schulen 
zuständigen Ausschusses: 

Die Verordnung über den Erwerb von Abschlüssen der 
Sekundarstufe I an Waldorfschulen vom 21. Juni 2008 
(GV. NRW. S. 533), die zuletzt durch Artikel 7 der Verord
nung vom 1. Mai 2021 (GV. NRW. S. 449) geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Hauptschulab
schluss" durch die Wörter „Ersten Schulabschluss" 
ersetzt. 

b) In Absatz 1 wird das Wort „Hauptschulabschluss" 
durch die Wörter „Ersten Schulabschluss" ersetzt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „Haupt
schulabschluss nach Klasse 10" durch die Wörter 
,,Erweiterten Ersten Schulabschluss" ersetzt. 

b) In Absatz 1 werden die Wörter „Hauptschulab
schluss nach Klasse 10" durch die Wörter „Erwei
terten Ersten Schulabschluss" ersetzt. 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „mittleren" durch 
das Wort „Mittleren" ersetzt. 

b) In Absatz 1 wird das Wort „mittleren" durch das 
Wort „Mittleren" ersetzt . 

Artikel 10 
Änderung der Verordnung über die 

Ausbildung und Prüfung am Oberstufen-Kolleg 
an der Universität Bielefeld 

Auf Grund des § 52 Absatz 1 Satz 2 des Schulgesetzes 
NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), der 
zuletzt durch Artikel 1 Nummer 14 des Gesetzes vom 
29. Mai 2020 (GV. NRW. S. 358) geändert worden ist, ver
ordnet das Ministeri um für Schule und Bildung mit Zu
stimmung des für Schulen zuständigen Ausschusses : 

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung am 
Oberstufen-Kolleg an der Universität Bielefeld vom 
20. Juni 2002 (GV. NRW. S. 268), die zuletzt durch Arti
kel 3 der Verordnung vom 17. November 2021 (GV. NRW. 
S. 1239) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Zur Erfüllung des Versuchsauftrags können dar
über hinaus entsprechend geeignete Bewerberinnen 
und Bewerber aufgenommen werden , die 
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a) den Mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) 
erworben haben, 

b) an einer deutschen Schule im Ausland oder an ei
ner ausländischen Schule einen Abschluss erwor
ben haben, der der in Absa tz 1 genannten Berech
tigung gleichwertig ist , und über ausreichende 
deutsche Sprachkenntnisse verfügen, 

c) die Externenprüfung zur Erlangung des Mittleren 
Schulabschlusses (Fachoberschulreife) nach der 
Verordnung über die Externenprüfung zum Er
werb der Abschlüsse der Sekundarstufe I (PO-Ex
terne-S I) bestanden haben oder 

d) den Ersten Schulabschluss erworben und eine be
rufliche Ausbi ldung erfolg re ich abgeschlossen ha
ben oder eine mindestens zweijä hrige Berufstätig
keit nachweisen können ." 

2. § 17 Absa tz 6 wird wie folgt gefasst: 

,, (6) Kollegia tinnen und Koll egia ten, die nicht über 
den entsprechenden Abschluss verfügen, erwerben am 
Ende der Eingangsphase den Ersten Erweiterten 
Schulabschluss, wenn die Voraussetzungen gemäß den 
§§ 22 Absatz 1, 25 Absatz 1 und 2 der Ausbildungs
und Prüfungsordnung Sekundars tufe I vom 2. Novem
ber 2012 (GV. NRW. S . 488) in der jeweils geltenden 
Fassung erfüllt sind . Der Mittlere Schulabschluss 
(Fachoberschulreife) wird ihnen zuerkannt, wenn sie 
am Ende der Einga ngsphase die Versetzungsanforde
rungen gemäß den §§ 22 Absatz 1, 26 der Ausbil
dungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I erfül
len." 

Artikel 11 
Änderung der Verordnung über die Ersa tzschulen 

Auf Grund des § 104 Absatz 6 des Schulgesetzes NRW 
vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) verordnet das 
Ministerium für Schule und Bildung: 

Die Verordnung über die Ersatzschulen vom 5. März 
2007 (GV. NRW. S. 130) , die zuletzt durch Verordnung 
vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. S . 659) geä ndert worden is t , 
wird wie folgt geändert: 

1. In§ 2 Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „mittlere" durch 
das Wort „Mittlere" ersetzt . 

2. In § 9 Absatz 5 Satz 3 werden di e Wörter „einen dem 
Hauptschula bschluss gleichwertigen Abschluss" 
durch die Wörter „den Ersten Schulabschluss" ersetzt. 

Artikel 12 
Änderung der Ersatzschulfinanzierungsverordnung 

Auf Grund des § 115 Absa tz 1 des Schulgesetzes NRW 
vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) verordnet das 
Ministerium für Schule und Bildung im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Heima t , Kommunales, Bau und 
Gleichstellung und dem Ministerium der Finanzen sowie 
mit Zustimmung der für Schulen und für Hausha lt und 
für Finanzen zustä ndigen Ausschüsse: 

§ 3 Absa tz 4 der Ersatzschulfinanzierungsverordnung 
vom 18. März 2005 (GV. NRW. S. 230 , ber. S. 424, S. 635), 
die zuletzt durch Verordnung vom 16. Juni 2021 

(GV. NRW. S . 866) geä ndert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 

1. In Satz 3 wird das Wort „m ittlere" durch das Wort 
,, Mittlere" ersetzt. 

2. In Satz 5 wird das Wort „mittleren" durch das Wort 
,, Mittleren" ersetzt. 

Artikel 13 
Änderung der Verordnung über die zur 
Verarbeitung zugelassenen Daten von 

Schülerinnen, Schülern und Eltern 

Auf Grund des § 122 Absatz 4 des Schulgesetzes NRW 
vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) , der zuletzt 
durch Artikel 1 Nummer 37 Buchstabe b des Gesetzes 
vom 29 . Mai 2020 (GV. NRW. S. 358) neu gefasst worden 
ist, verordnet das Mini sterium für Schule und Bildung 
mit Zustimmung des für Schulen zuständigen Aus
schusses: 

In Anlage 1 der Verordnung über die zur Verarbeitung 
zugelassenen Daten von Schülerinnen , Schülern und 
Eltern vom 14. Juni 2007 (GV. NRW. S . 220), die zuletzt 
d urch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Dezember 2021 
(GV. NRW. S. 1428) geändert worden ist , wird in Ab
schnitt A I. Nummer 1.10 das Wort „Muttersprache" 
durch das Wort „Herkunftssprache" ersetzt. 

Artikel 14 
Änderung der Verordnung über die 

Ausbildung und Prü [ung für Fachlehrerinnen und 
Fachlehrer an Förderschulen und in der pädagogischen 

Frühförderung 

Auf Grund des § 7 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) ver
ordnet das Ministerium für Schule und Bildung im Ein
vernehmen mit dem Ministerium der Fina nzen und dem 
Ministerium des Innern : 

In § 2 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung über die Aus
bildung und Prüfung für Fachlehrerinnen und Fach
lehrer an Förderschulen und in der pädagogischen Früh
förderung vom 25. April 2016 (GV. NRW. S. 216), die 
durch Verordnung vom 5. August 2020 (GV. NRW. S. 736) 
geändert worden ist , wird das Wort „mittleren" durch 
das Wort „Mittleren" ersetzt. 

Artikel 15 
Inkrafüreten 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2022 in Kraft. 

Düsseldorf, den 23. März 2022 

Die Ministerin für Schule und Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Yvonne G e b a u e r 
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